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remSchaden hbewahren könnte Diese Pfhlichtwirdnicht selten
e1Ine schwer verbindliche SCHIN, besonders. WEeNnNnder Zeuge durch
S Aussage unschuldig Verdächtigten ‚entlasten oder
auch eINeEN wirklich Schuldigen VOT übermäßig schwerer Strafe
bewahren könnte. Indessen handelt sich‘ diesen - letzt-
genannten:Fällen C1Ne PITHCHE; die weder”miıt derZeugen-pflicht als solcher och mıitder eidlichen Ve_rpfli‘chtung‚ sondern
NUr ÜULC dıe besonderen mMstande (per‚accidens) - egebenerscheımnt.

ach en vorstehenden Ausführungen .ıist auch derVOT-
gelegte beurteilen. Wıederortlau liegt, wird.IHNan
den Rıchter „ungeschickten und mangelhaften : Frage-
stellung, nıcht aber den Zeugen Meineides beschuldigen
UuUSsSenNn Es heißt da ausdrücklich Der Rıchterfragte Bergerbloß ber den Hergang der Sache ] Wirtshaus.. Hat derZeugeauf diese rage ach bestem Wiıssen und. Gewissen.geantwortet.

den Hergang derC Wirtshause.Tichtig geschildert.dann ist. N1IC Meineides schuldig dadurch, daß ON
anderen Dingen, 1e€ 1JVorfalla WirtshausVOTrausgegangenSll'ld, nıchts gesagt hat Man wırd jedoch VO  aa} vornherein die
Annahme für wahrscheinlich halten können, daß der
ıchter ] SOLCeinseitiger Weise gefragt undauch keine elte-
FCMH Fragen den Zeugen gestellt‘haben solle. Vermutlich WwIrd

mindestensdieAufforderung den Zeugen gerichteten
TzaAanNnlien Sie, Was S1ıe Von der acwıissen !“ Dann äatte

der sofort e1inanderes Gesicht Auf e1INe solche Aufforderunghın muß der euge rA: SeINer Zeugenpflicht unTa  '& des
ZeugeneidesN1C bhbloß9 WAaSs on dem Vorfall ı irts-
hause we1ß, sondern auch WAas diesem Vorfall vorausgegangenıst und amı Zusammenhang-steht; mıthın auch
JENC Äußerung, die SeC1HN Freund TEeI Wochen vorhereLan hat
Wıe aber der Richter gefragt haben mag, WeNNn
obigem Falleelder Zeuge unter aus,„„die acC
el Streit geschehen“”, annn InNnu dieser. USATUC. als olcher

schon UNSeIre ernsten Bedenken CITEHECN. Der USdTUCOLE
Streit geschehen“ hesagt doch ach demgewöhnlichenSprach-gebrauch, daß der Streit, eZW. dıeuUurc den Streıit entflammte
Leidenschaft die Ursache des Totschlages gewesch.SC1 Wenn
aber.der euge WUu.  es daß der Angeklagte schon vorher sich
mit Mordabsichten etragen, dıe azı och ausgerechnet auf

Gelegenheit ı irtshause detailliertN,dann hat
Darstellung der Tat VOL Gericht NC der Wahrheit entsprochen,dann ıst Berger Meineides schuldig. nennen
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VI (Wegen Empfangesdes_protestantischenAbendmahles

exkommwuniziert Das katholische Dienstmädcechen Serv1a
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Teal ist protestantischenKrankenhause ätıg
Als die Pro estantischen Mädchen Z1L „Abendmahl“ gehen,
das der. protestantische Spitalsgeistlicheausteiut, nımmt auch
Servula, teilsusNeugierde, teıls a Uus Menschenfurcht, daran
teil; wobeliS1C sichbewußt iSt.; daß S1e nıchtsalsTrot. und Wein
CM an In ıhrer viele.Stunden entfernten Heimatıll —_
Servula dieSakramente der uße und des Altares empfangen.
0CC der .Heimatspfarrer, der schon - dıie aC wußte,
erklarte iıhr Privatgespräch, S1e selexkommuniziert;:

besitzekeine Vollmacht ZUF.AbsolutionVO  w dieser Kirchen-
strafie Ein andererPriester dagegen hielt Servula nicht für
dem Banneverfallen un aDbsolvıerte S16 daher achentsprechen-
der Ermahnung..Indas protestantische Krankenhaus zurück-
gekehrt, wird.Servula rückfällig: S1e nımmt abermals das pro-
testantıscheAbendmahl Als S16 wieder Urlaub ekam, suchte

i
S16 dıe eımat auf und der.Heimat- den Beichtstuhl. Hat
der Beichtvater jetz CINC Exkommunizierte VOL sich ?Hatte AServula, WI1e der Piarrer meınnt, schonuUrc den erstmalıgen
“mpfang. des Abendmahles die Exkommunikationinkurriert?

Servula hat sıch der Communicatıo actıva SaCT1sS Cu
haereticısschuldig gemacht.Can 1258des Cod Jur. <  an sagt
„Haud ieıtum est. fidelibus QquUOVISmodo actıve assıstere' SCU

partemhabere SaCTISacatholicorum ($1):: Außerdem Tklärt
das kirchlichee Can.231„Quiecommuniıicat. divinis
CUM haereticis contra praescriptum> 1258, Ssuspectus . de
ıaeresiest. ‘“ Somit wurde: Servula durch den Empfangdes.
protestantischen Abendmahles de haeresl.Betreffs des

%ıCLHäresieVerdächtigen verfügt NUun Can2315 „ Suspectus
de haeresi, qu1i‚_ monitus -Causamı SUSPI1C10ON1S 1ON removet,
actıbus - legitimis prohibeatur . Quodsi ınter. SCX INneNSses
contracta completos suspectus de haeresi sSEesEe NOn eINEN-
daveriıt, aDeaLur tamquam haereticus, haereticorum _ POCHIS
ODbNOx1us.“Über die moni1it1o wieder gebenAufschluß
Ca  5 D3Lunca  S 2309Da vorgelegten nıichts
davon hören, daß e1INnee monı1ti0 seıtensdes Ordinarius:(can.
erfolgte, W1e S1e Can2309 gefordertwırd £ }ist Servula der auf
Häresie stehenden Exkommunikation(can2314 NT 1)
Nn1€e verfallen DıeMahnung des Beichtvaters. iıst 61 monıt1o

Sınne desS  Alr 2309 NurWeNN diederäresie verdächtige
ervula TOLZ erfolgter mon1tio- .sich innerhal der
Sesetzlichen T1S N1IC gebessert. hätte, würde. VONR ihr gelten:
haereticorum pOeN1S' obnox1a. Communicatio SAaCI15 bedeutet
alsoAN1C ohneweiters: excommunicatio.Mithin:.konnte der
arste Beıchtvater Servula absolvieren, WeENN‚ anders S16gehörıg
dısponiert.WAar; ebensokann das unter gleicher Voraussetzung
Lrotz des Rückfalles der zweıte:Beichtvater. Um VOoOIn der 1ndı-
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kativstrafe des erdachtes der. äres1ie iIre1l Zu werden, ist
Dispens einzuholen (can. 29289

Es ist Pihcht des Beıichtvaters, überhaupt des Seelsorgers,
dıe Katholıken VOLr der 1eilnahme ottesdienste Anders-
gläubıger mıt em Nachädruecl arhen zumal Z quf
qakatholischer e1tLe dıe Parole ausgegeben wiıird „ Vereinigung
der UrcC Glaubensbekenntnisse Sgetrennten Tısten ult
Auf der Weltkonferenz bDer (:lauben ınd. Kırchenverfassung
L Lausanne Sommer des etzten Jahres wurdenWarm be-
fürwortet Gastbesuch unter den verschiedenen Kirchen
und Gottesdienstaustausch;: besonderen:. INOSE INna  => die ıt-
gheder JC der C1NE6e1 Kırche Z Abendmahlsgemeinschaft A
den Altären der anderen zulassen. Mıt der Anpreisung möglıchst
weitgehender oder Sar absoluter Communticatio SAaCTIS wird
mächtig OTSCHAHU geleıstet dem religiösen Indiıtferentismus, der
schließlich ZU vollständigen Unglauben

1Aanz. Dr Karl Fruhstorfer.
VILI ann der Seelsorger schwachsinnige Pfarrkinder

eachte lassen?) Der Großstadtkaplan Alexander wird Späat
abends telephonısch ohne nähere Angaben eINe Nachbar-
pfarre ZuUu 3/jährigen schwerkranken schwıindsüchtigen Brutus
gerufen un olg eil1g dem ufe Der Kranke, der
Dachstübchen hegt, erkennt. eintretenden Priester _ „den
Pfarrer“, weıst aber merkwürdigen Blıck un
Sprachfehler aut Da sıch anschickt, demselben die Beıichte
abzunehmen, erhält Von den Angehörigen die USKUunN{iIT,

SC N1IC normal, nıa 116 e1INe Schule besucht, ÜLE gebeichtet
oder die heilıge Kommunılion empfangen. Was tun ? schıen
ohl AL Lahıg, WEeNnN auch keiner schweren;: C1iINe Be1ic  e
WAar physısc und morahsch ziemlich ausgeschlossen; auch schien
es höchst wahrscheinlie daß die verıtates el NECECS:
tate medil. eceredendae N1C kenne. Da aber demKranken

1e] qals möglich helfen wollte, iragte denselben, ob den
heben Heıiıland kenne; und qals 1eSs bejaht wurde, versuchte er
mühevoll, mıt ıhm olgende Tugendakte erwecken: „Lieber
Heıland, ich glaube, daß du Hımmel bıst: ich habe dich
sehr. *, ich ıH dir kommen, WEeNN ich sterbe; LUL
IU1E Jeıd, daß ich manchmal OSse diıch Wa  F Da
dieses, WECNN auch mühsam,- doch treu un anscheinend
N1C ohne CIN1I9ES erstandnıs nachspricht, gibt ıhm dıe
Absolution, un ZWAar aDSO1Iute mMaAacC el das KrTeuz-
zeichen. Dann fort. „Ich habe auch. CII Stückchen
rot ZuU :Kssen mıtgebracht; das 1st. aber N1C gewöhnliches
Brot, sondern das ist der 1e Heıland Wollen S1e enn das
haben ?“ „Ja '“A* „Dann ıll ıch nen den ı1ehen


